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(54) STECKVERBINDER UND VERFAHREN ZUM PRÜFEN EINES STECKVERBINDERS

(57) Verfahren zum Prüfen eines Steckverbinders
(1) für eine Steckverbindung, aufweisend einen Kontakt-
träger (7) mit zumindest einer einen Kontaktpartner auf-
nehmenden Kontaktkammer, wobei der Kontaktpartner
in seiner Kontaktkammer primärverriegelt eingesetzt ist,
wobei eine Verriegelungslasche (8) mit ihrem Befesti-
gungsende verschwenkbar an dem Kontaktträger (7) an-
geordnet ist und für den zumindest einen Kontaktpartner
eine Sekundärverriegelung bildet, wenn dieser in seiner
Kontaktkammer primärverriegelt eingesetzt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verriegelungslasche (8) an ih-
rem dem Befestigungsende abgewandten Ende einen
zusammen mit dem Kontaktträger (7) die Sekundärver-
riegelung bildenden Quersteg (14) aufweist, wobei ein
Prüfstecker (9) mit dem Steckverbinder (1) und gegebe-
nenfalls mit der Verriegelungslasche (8) in Wirkverbin-
dung gebracht und mittels des Prüfsteckers (9) erfasst
wird, ob sich die Verriegelungslasche (8) in ihrer bestim-
mungsgemäßen die Sekundärverriegelung bewirkenden
Position befindet oder nicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder so-
wie ein Verfahren zum Prüfen eines Steckverbinders für
eine Steckverbindung, aufweisend einen Kontaktträger
mit zumindest einer einen Kontaktpartner aufnehmen-
den Kontaktkammer, wobei der Kontaktpartner in seiner
Kontaktkammer primärverriegelt eingesetzt ist, wobei ei-
ne Verriegelungslasche mit ihrem Befestigungsende ver-
schwenkbar an dem Kontaktträger angeordnet ist und
für den zumindest einen Kontaktpartner eine Sekundär-
verriegelung bildet, wenn dieser in seiner Kontaktkam-
mer primärverriegelt eingesetzt ist, gemäß den Merkma-
len der Oberbegriffe der beiden unabhängigen Patentan-
sprüche.
[0002] Die Erfindung betrifft bei einer Steckverbindung
die Prüfbarkeit der sekundären Verriegelungslasche in
Endverraststellung.
[0003] Bei Steckverbindern, die zusammen mit einem
Gegensteckverbinder im zusammengesteckten Zustand
eine Steckverbindung bilden, ist es insbesondere bei der
Anwendung im Fahrzeugbereich besonders wichtig, zu
verhindern, dass ein Kontaktpartner, der in eine Kontakt-
kammer eines Kontaktträgers des Steckverbinders ein-
gesetzt ist, aufgrund von äußeren Beanspruchungen wie
Temperatur, Vibration, Zugbelastung und dergleichen
aus der Kontaktkammer entfernt werden kann. Hierzu ist
es bekannt, dass der Kontaktpartner mit einer ersten Pri-
märverriegelung in der Kontaktkammer verriegelt wird,
wenn er dort eingesetzt wird. Dies erfolgt im Regelfall
durch eine abstehende Federlasche an dem Kontakt-
partner, die an einen entsprechenden Hinterschnitt in der
Kontaktkammer zur Anlage kommt, wenn der Kontakt-
partner in der Kontaktkammer eingesetzt ist. Da diese
Primärverriegelung nicht ausreichend, um insbesondere
die auftretenden Zugbelastungen, die über ein Kabel, an
dem der Kontaktpartner angeordnet ist, einwirken, auf-
zunehmen, ist eine Sekundärverriegelung vorgesehen
die zusätzlich zu der Primärverriegelung eine weitere
Verriegelung bildet, um den Kontaktpartner dauerhaft in
seiner Kontaktkammer festzulegen und zu halten.
[0004] Technisches Gebiet ist in der DE 10 2010 042
826 B3 beschrieben.
[0005] Hieraus ist schon ein Steckverbinder bekannt,
der eine Verriegelungslasche aufweist, die mit ihrem Be-
festigungsende verschwenkbar an dem Kontaktträger
angeordnet ist und die für den zumindest einen Kontakt-
partner eine Sekundärverriegelung bildet, wenn dieser
in seiner Kontaktkammer primärverriegelt eingesetzt ist.
[0006] Bei diesem Stand der Technik ist eine Prüfbar-
keit dahingehend, ob die Sekundärverriegelungslasche
von einer ersten Stellung in ihre Endraststellung gelangt
ist, entweder schlecht oder sogar gar nicht gegeben.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Steckverbinder und ein Verfahren zum Prüfen eines
solchen Steckverbinders bereitzustellen, mit dem es
möglich ist, zu prüfen, ob die Verriegelungslasche in die-
jenige Stellung verschwenkt worden ist, in der sie wirk-

sam die Sekundärverriegelung realisiert.
[0008] Diese Aufgabe ist durch die Merkmale der bei-
den unabhängigen Patentansprüche gelöst.
[0009] Hinsichtlich des Steckverbinders ist erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass die Verriegelungslasche an ih-
rem dem Befestigungsende abgewandten Ende einen
zusammen mit dem Kontaktträger die Sekundärverrie-
gelung bildenden Quersteg aufweist, wobei ein Prüfste-
cker vorgesehen ist, der mit dem Steckverbinder und ggf.
mit der Verriegelungslasche in Wirkverbindung bringbar
ist. Mit dem Prüfstecker ist es möglich, zu kontrollieren,
ob sich die Verriegelungslasche noch in ihrer geöffneten
Stellung, die noch nicht die Sekundärverriegelung des
Kontaktpartners in seiner Kontaktkammer bewirkt (auch
Vorverraststellung genannt) befindet oder ob die Verrie-
gelungslasche schon in die Stellung, die die Sekundär-
verriegelung des Kontaktpartners in seiner Kontaktkam-
mer bewirkt (auch Endverraststellung genannt) befindet.
Wird der Kontaktträger des Steckverbinders mit dem
Prüfstecker in Wirkverbindung gebracht, zum Beispiel
durch einen Einsteckvorgang, kann mittels des Prüfste-
ckers getestet werden, ob sich die Verriegelungslasche
in ihrer Endverraststellung befindet. Sollte die Verriege-
lungslasche aus welchen Gründen auch immer sich noch
gar nicht oder nicht vollständig in der Endverraststellung
oder sogar noch in der kompletten Vorverraststellung be-
finden, ermöglicht es das Zusammenstecken des Steck-
verbinders und des Prüfsteckers, dass mittels des Prüf-
steckers die Verriegelungslasche geschlossen, das
heißt in ihre Endverraststellung gebracht wird, damit die
Sekundärverriegelung gegeben ist. In diesem Fall, in
dem der Steckverbinder, genauer dessen Kontaktträger,
mit der Verriegelungslasche in Wirkverbindung gebracht
wird, erfolgt gleichzeitig die Prüfung und die Bewegung
der Verriegelungslasche von ihrer Vorverraststellung
(oder ggf. ihrer teilweise eingenommenen Endverrast-
stellung) bis in die endgültige, vollständige Endverrast-
stellung. Sollte sich hingegen die Verriegelungslasche
schon in ihrer ordnungs- und bestimmungsgemäßen
Endverraststellung befinden, kann dies sicherheitshal-
ber mit dem Prüfstecker überprüft werden. Sollte sich bei
dieser Prüfung nämlich herausstellen, dass die Verrie-
gelungslasche gar nicht oder noch nicht vollständig sich
in der Endverraststellung befindet, wird es entweder, wie
vorstehend ausgeführt, möglich sein, dass der Prüfste-
cker die Verriegelungslasche betätigt und in ihre Endver-
raststellung bringt, oder es ist eben nicht möglich, dass
der Prüfstecker und der Kontaktträger ordnungs- und be-
stimmungsgemäß vollkommen zusammengesteckt wer-
den können. Der letztgenannte Fall kann durch entspre-
chende Ausgestaltung und Relativbewegung zwischen
Kontaktträger und Prüfstecker erfasst werden. Insbeson-
dere sind der Kontaktträger, die Verriegelungslasche
und der Prüfstecker derart ausgestaltet und aufeinander
abgestimmt, dass dann, wenn die Verriegelungslasche
nicht vollständig in ihre Endverraststellung bringbar ist,
dadurch der Prüfstecker bei dem Zusammenstecken mit
dem Kontaktträger vollständig oder zumindest teilweise
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blockiert wird, wobei dies durch eine geeignete Prüfein-
richtung festgestellt werden kann. Insbesondere wird der
Weg des Kontaktträgers ab einen Startpunkt in den Prüf-
stecker hineingemessen. Bei dem ordnungsgemäßen
Zusammenstecken ergibt sich ein Wert, der bekannt ist
oder ermittelt werden kann und für den späteren Ver-
gleich mit weiteren zu prüfenden Steckverbindern zu-
grunde gelegt werden kann. Ist dieser Weg bekannt und
wird ein weiterer Kontaktträger in den Prüfstecker einge-
steckt und dabei der Prüfweg gemessen, kann aus dem
gemessenen Weg abgeleitet werden, ob die Verriege-
lungslasche ordnungs- und bestimmungsgemäß sich in
der Endverraststellung befindet oder ob dies aufgrund
einer Blockade durch die nicht vollständig geschlossene
Verriegelungslasche nicht möglich ist und somit der ge-
messene Wert von dem vorgegebenen Wert des Prüf-
weges abweicht.
[0010] Die vorstehenden Ausführungen gelten auch
für das Verfahren zum Prüfen eines Steckverbinders für
eine Steckverbindung, welches in den nebengeordneten
Patentansprüchen angegeben ist und aus denen sich die
diesbezüglichen gleichen Vorteile ergeben.
[0011] Ein beispielhafter erfindungsgemäßer Steck-
verbinder, der mit dem ebenfalls erfindungsgemäßen
Verfahren geprüft werden kann, ist in den Figuren dar-
gestellt und im Folgenden erläutert.
[0012] Figur 1 zeigt, soweit im Einzelnen dargestellt,
einen Steckverbinder 1, der mit einem nicht dargestellten
Gegensteckverbinder zu einer Steckverbindung zusam-
mengesteckt werden kann.
[0013] Der Steckverbinder 1 ist am Ende eines ein-
oder mehradrigen Kabels, hier ein zweiadriges Kabel 2,
angeordnet. Der Steckverbinder 1 des Ausführungsbei-
spieles weist ein Außengehäuse 3 auf, das mit einer Zu-
satzverriegelung 4 (auch CPA, Connector Position As-
surance, genannt) versehen ist.
[0014] Der gleiche Steckverbinder 1 ist auch in Figur
2 dargestellt, dort schnittweise teilweise geöffnet, um das
Innere des Steckverbinders 1 besser erkennen und be-
schreiben zu können.
[0015] Der Steckverbinder 1 in Figur 2 weist neben
dem Außengehäuse 3 und der Zusatzverriegelung 4 ei-
nen Schutzkragen 5 auf, der der Führung der Zusatzver-
riegelung 4 dient, wenn der Steckverbinder 1 mit dem
Gegensteckverbinder zusammengesteckt worden ist
und die Steckverbindung durch die Zusatzverriegelung
4 an dem Steckverbinder 1 mit einer korrespondierenden
Zusatzverriegelung an dem Gegensteckverbinder gesi-
chert worden ist.
[0016] An dieser Stelle ist deutlich darauf hinzuweisen,
dass der Steckverbinder 1 die Elemente wie Außenge-
häuse 3, und/oder Zusatzverriegelung 4 und/oder
Schutzkragen 5 aufweisen kann aber nicht muss. Glei-
ches gilt für eine in Figur 2 dargestellte Dichtung 6, die
zwischen dem Inneren des Außengehäuses 3 und einem
in dem Außengehäuse 3 angeordneten Kontaktträger 7
vorgesehen ist. Je nach Anwendungsfall stellt der Steck-
verbinder 1, wie er in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist,

einen praxistauglichen Steckverbinder dar. Ein ebenso
praxistauglicher Steckverbinder ist aber auch gebildet
von dem Kontaktträger 7 ohne Außengehäuse 3, Zusatz-
verriegelung 4 und Schutzkragen 5. In diesem Fall ist
auch die Dichtung 6 nicht erforderlich.
[0017] Der Kontaktträger 7 weist zumindest eine Kon-
taktkammer, im Regelfall mehrere Kontaktkammern in
einer Reihe nebeneinander und ggf. auch mehrere Rei-
hen übereinander, auf, wobei in jeweils einer Kontakt-
kammer ein Kontaktpartner (ebenfalls nicht dargestellt)
angeordnet ist. Der Kontaktpartner wird in seiner Kon-
taktkammer primärverriegelt, wenn er dort eingesetzt
worden ist. Dies erfolgt beispielsweise dadurch, dass der
Kontaktpartner eine abstehende Federlasche aufweist,
die einen Hinterschnitt in der Kontaktkammer hintergreift,
wenn der Kontaktpartner ordnungs- und bestimmungs-
gemäß in seiner korrekten Lage in der Kontaktkammer
eingesetzt worden ist.
[0018] Weiterhin weißt der Kontaktträger 7 eine Ver-
riegelungslasche 8 auf. Die Verriegelungslasche 8 ist mit
ihrem einen Ende an dem Kontaktträger 7 befestigt und
steht in ihrer Vorverraststellung, in der sie noch keine
Sekundärverriegelung bewirken kann, vorzugsweise
schräg von dem Kontaktträger 7 ab. Diese Vorverrast-
stellung ist in Figur 2 dargestellt. In Figur 3 ist ein Prüf-
stecker 9 dargestellt, der einem Gegensteckverbinder im
Steckbereich nachgebildet ist oder sogar von dem Ge-
gensteckverbinder selber gebildet ist. Dieser Prüfstecker
9 wird mit dem Steckverbinder 1 zusammengesteckt.
[0019] Ist bei diesem Zusammensteckvorgang die
Verriegelungslasche 8 (siehe Figur 2) noch in der dort
dargestellten Vorverraststellung oder befindet sie sich
(wie nicht dargestellt) nur teilweise in der Endverraststel-
lung, bewirkt das Zusammenstecken des Steckverbin-
ders 1 bzw. nur des Kontaktträgers 7 mit dem Prüfstecker
9 in einem Fall, dass die Verriegelungslasche 8 vollstän-
dig in ihre Sekundärverriegelung gebracht wird, soweit
dies möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, weil zum
Beispiel ein Kontaktpartner nicht bestimmungsgemäß in
seiner Kontaktkammer angeordnet wurde, ist es nicht
möglich, den Prüfstecker 9 und den Kontaktträger 7 la-
gerichtig und vollständig zusammen zu stecken, was
durch geeignete Wegmessung der Bewegung des Kon-
taktträgers 7 und/oder des Prüfsteckers 9 während des
Zusammensteckvorganges ermittelt werden kann. In
diesem Fall können Maßnahmen ergriffen werden, dass
die Verriegelungslasche 8 in ihre vollständige Sekundär-
verriegelungsstellung gebracht werden kann oder dieser
Kontaktträger 7 wird aus dem weiteren Produktionspro-
zess entnommen.
[0020] Figur 4 zeigt eine beispielhafte Ausgestaltung
des Prüfsteckers 9. Wie erkennbar ist weist der Prüfste-
cker 9 einen Sockel 10 und einen davon ausgehenden
und abstehenden umlaufenden Kragen 11 auf. Dadurch
ist es möglich, dass der Kontaktträger 7 mit seiner Au-
ßenkontur in die Kontur des Prüfsteckers 9 innerhalb des
umlaufenden Kragens 11 eingesteckt werden kann. Da-
mit der Einsteckvorgang zielgerichtet durchgeführt wer-
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den kann, kann, muss aber nicht der Prüfstecker 9 zu-
mindest einen mit dem Kontaktträger 7 zusammenwir-
kenden Führungssteg 12 aufweisen. Bei diesem Füh-
rungssteg handelt es sich um denjenigen, der in Figur 4
links innerhalb des umlaufenden Kragens dargestellt ist.
Außerdem weist der Prüfstecker 9 auf jeden Fall einen
mit der Verriegelungslasche 8 zusammenwirkenden
Führungs- und Prüfsteg 12 auf.
[0021] Zur Sekundärverriegelung ist wie schon ausge-
führt eine Verriegelungslasche 8 vorgesehen, die von
einer Vorverraststellung, in der sie schräg von dem Kon-
taktträger 7 absteht, in eine Endverraststellung gebracht
werden kann, in der sie weitestgehend parallel zu dem
Kontaktträger 7 ausgerichtet ist.
[0022] An dem einen Ende der Verriegelungslasche 8
ist ein Quersteg angeordnet, der ein Rastmittel bildet,
das mit einer entsprechenden Ausnehmung in dem Kon-
taktträger 7 rastend in Wirkverbindung gebracht wird,
wenn die Verriegelungslasche 8 von ihrer Vorverrast- in
ihre Endverraststellung gebracht wird.
[0023] Die Verriegelungslasche 8 ist in diesem Fall flä-
chig und ohne Ausnehmung in dieser Fläche ausgebil-
det. Sie kann rechts und/oder links von ihrer Längsachse
jeweils zumindest eine Ausnehmung aufweisen, in die-
sem Fall aber um die Längsachse einen Steg zwecks
Stabilisierung aufweisen. Sie weist an ihrem einen Ende
den schon beschriebenen Quersteg auf, mit dem sie ras-
tend an dem Kontaktträger 7 angeordnet wird, wenn sie
sich in ihrer Endverraststellung befindet. Ein Freiraum
an zumindest einer Seite der Verriegelungslasche 8, in
diesem Fall an beiden Seiten der Verriegelungslasche
8, wird gebildet durch jeweils eine Seitenkante im Zu-
sammenspiel mit einem Vorsprung, der gebildet ist durch
den Quersteg. Das heißt, dass die seitlichen Enden der
Verriegelungslasche gestuft sind, sodass sie den Frei-
raum bilden, in den der Prüfsteg 12 einführbar ist. Wenn
der Prüfsteg 12 in den Freiraum eingeführt wird, wird er
am Ende des Prüfweges von dem Quersteg blockiert,
sodass aus dem sich durch die Blockade ergebenden
und zu erfassenden Prüfweges abgeleitet werden kann,
dass sich die Verriegelungslasche 8 in ihrer Vorverrast-
stellung oder ihrer Endverraststellung befindet.
[0024] Nachdem die Verriegelungslasche 8 in ihre
Endverraststellung gebracht worden ist, ist der Prüfweg
länger als der Prüfweg vorher, da der Prüfsteg 12 längs
seines Prüfweges nicht mehr von dem Quersteg blockiert
wird. Der Prüfweg des Prüfsteges 12 wird erst durch An-
lage an zum Beispiel den dargestellten umlaufenden Kra-
gen des Kontaktträgers 7 blockiert, sodass der nunmehr
größere Prüfweg ebenfalls erfasst werden kann und dar-
aus abgeleitet wird, dass sich die Verriegelungslasche 8
in ihrer bestimmungsgemäßen Stellung, nämlich der
Endverraststellung, befindet.
[0025] Außerdem kann, muss aber auch nicht, der
Prüfstecker 9 zumindest einen mit dem zumindest einen
Kontaktpartner in dem Kontaktträger 7 zusammenwir-
kenden Prüfstift 13 aufweisen. Mittels des Prüfstiftes 13
kann elektrisch das Vorhandensein des Kontaktpartners

in der jeweiligen Kontaktkammer des Kontaktträgers 7
des Steckverbinders 1 geprüft werden. Diese Prüfung
kann zusätzlich und unabhängig von der Prüfung erfol-
gen, ob die Verriegelungslasche 8 vollständig von ihrer
Vorverrast- in ihre Endverraststellung, die die Sekundär-
verriegelung bewirkt, gebracht worden ist.
[0026] In Figur 5 ist der Steckverbinder 1 analog zu
Figur 2 dargestellt, wobei bei der Darstellung in Figur 5
die Verriegelungslasche 8 sich in ihrer Endverraststel-
lung befindet. Diese Verschwenkung von der Vorverrast-
stellung (Figur 2) der Verriegelungslasche 8 in ihre End-
verraststellung (Figur 5) kann durch ein Betätigungsmit-
tel manuell oder automatisiert erfolgt sein, ohne dass
hierzu der Prüfstecker 9 eingesetzt wurde. Alternativ
kann daran gedacht werden, das Verschwenken der Ver-
riegelungslasche 8 von dem Prüfstecker 9 ausführen zu
lassen, ohne dass ein zusätzliches Betätigungsmittel
vorhanden ist. Wird der Prüfstecker 9 hierfür eingesetzt,
bewirkt er nicht nur gleichzeitig das Verschwenken der
Verriegelungslasche 8 von ihrer Vorverrast- in ihre End-
verraststellung, sondern es kann auch gleichzeitig eine
Prüfung erfolgen, ob die Verriegelungslasche 8 ohne den
Prüfstecker 9 verschwenkt, kann der Prüfstecker 9 trotz-
dem zur Anwendung kommen, um diesen vollständigen
und korrekten Verschwenkvorgang zu überprüfen. Er
kommt auch dann zur Anwendung, wenn die Verriege-
lungslasche 8 nur teilweise von ihrer Vorverraststellung
in ihre Endverraststellung gebracht worden ist, sodass
in diesem Fall die teilweise Verschwenkung festgestellt,
aber zum Beispiel aufgrund einer Blockade der Verrie-
gelungslasche 8 diese nicht vollständig und weiterhin von
dem Prüfstecker 9 weiter verschwenkt werden kann. Die
Situation in Figur 5 ist daher dergestalt, dass die Verrie-
gelungslasche 8 in ihrer bestimmungs- und ordnungsge-
mäßen Position ist und der Prüfstecker aus dem Steck-
verbinder 1 herausgezogen wurde.
[0027] Die vorstehend genannten Bewegungsformen
des Prüfsteckers 9 erfolgen durch eine nicht dargestellte
Prüfeinrichtung, die Mittel wie Sensoren und Aktoren auf-
weist, mit denen der Prüfstecker 9 bewegt und der Prüf-
weg des Prüfsteckers 9 erfasst werden kann. Außerdem
weist die Prüfeinrichtung eine Speichereinheit und eine
Vergleichseinheit auf, in der die Längen der Soll-Prüfwe-
ge abgespeichert sind, die mit Ist-Prüfwegen, die der
Prüfstecker 9 zurücklegt und die erfasst werden, vergli-
chen werden kann.
[0028] In Figur 6 ist der Steckverbinder 1 im Schnitt
ergänzend dargestellt. Bei dieser Darstellung ist der Kon-
taktträger 7 in den Prüfstecker 9 eingesetzt. In diesem
Fall ist die Verriegelungslasche 8 in ihrer Endverraststel-
lung. Dadurch kann der Prüfsteg 12 des Prüfsteckers 9
in den Freiraum seitlich der Verriegelungslasche 8 ein-
geführt werden und wird nicht durch den Quersteg 14
der Verriegelungslasche 8 blockiert, da der Quersteg 14
rastend in einer entsprechend gestalteten Vertiefung in
dem Kontaktträger 7 angeordnet ist. Eine Blockade durch
den Quersteg 14 würde erfolgen, wenn sich die Verrie-
gelungslasche 8 nicht oder nicht vollständig in dieser Ver-
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tiefung befinden würde. Mit Blockade ergibt sich ein kür-
zerer Weg für den Prüfsteg 12 als ohne Blockade. Ob-
wohl in dieser Figur 6 der Kontaktträger 7 ohne Kontakt-
partner geprüft wird, kann er in einer anderen Variante
auch schon den zumindest einen Kontaktpartner in sei-
ner zugehörigen Kontaktkammer aufweisen, dessen An-
wesenheit vorzugsweise durch eine elektrische Verbin-
dung mittels des Prüfstiftes 13 und einer entsprechenden
Messvorrichtung geprüft wird.
[0029] In Figur 7 schließlich ist der Kontaktträger 7 al-
leine dargestellt und dessen Abmessungen sowie Mes-
sebenen eingezeichnet. Diese Anordnung der Messebe-
nen sowie die Abmessungen des Kontaktträgers 7 sind
lediglich beispielhaft und können ohne den Erfindungs-
gedanken zu verlassen abgeändert, insbesondere ver-
größert und/oder verkleinert werden.
[0030] Durch die Einzeichnung der Messebenen wird
klargestellt, dass sich der Kontaktträger 7 und der Prüf-
stecker 9 vor dem Beginn bzw. bei Start des Prüfvorgan-
ges in einer definierten Lage zueinander befinden müs-
sen. Diese Lage kann zum Beispiel darin gesehen wer-
den, dass die obere umlaufende Kante des Kragens 11
und die zugewandte Stirnseite des Kontaktträgers 7 sich
in einer Ebene befinden oder sich in zwei in einem defi-
nierten Abstand zueinander befindenden Ebenen befin-
den. Danach werden Prüfstecker 9 und Kontaktträger 7
aufeinander zubewegt, wobei diese Bewegung von ei-
nem entsprechenden Aktor bewirkt und von einem ent-
sprechenden Sensor der Prüfweg ermittelt wird. Ist die
Verriegelungslasche 8 ordnungsgemäß geschlossen,
das heißt, befindet sie sich in ihrer Sekundärverriege-
lungsstellung (Endverraststellung), kann der Weg ermit-
telt werden, wenn der Kontaktträger 7 in diesem Fall voll-
ständig entlang eines bekannten Weges mit bekannter
Länge in den Prüfstecker 9 eingeführt worden ist. Der
Soll-Ist-Vergleich zwischen tatsächlicher Länge des
Prüfweges und abgespeicherter Länge des Prüfweges
ergibt, dass diese beiden Prüfwege übereinstimmen
(ggf. unter Zugrundelegung einer Toleranz), sodass dies
eine Information dafür ist, dass sich die Verriegelungs-
lasche 8 in ihrer bestimmungsgemäßen Position befin-
det. Sollte dies aufgrund der nicht vollständig eingenom-
menen Position der Verriegelungslasche 8 nicht der Fall
sein, wird der tatsächlich gemessene Prüfweg des Kon-
taktträgers 7 in den Prüfstecker 9 hinein kürzer sein, so-
dass der Soll-Ist-Vergleich zwischen tatsächlich gemes-
senem Prüfweg und abgespeichertem korrektem Prüf-
weg deutlich voneinander abweicht. Dies ist dann eine
Information dafür, dass die Verriegelungslasche 8 nicht
oder nur teilweise von der Vorverrast- in die Endverrast-
stellung gebracht worden ist, weil sie aus irgendeinem
Grund blockiert wurde. Sollte die Verriegelungslasche 8
allerdings noch nicht oder nur teilweise von der Vorver-
rast- und die Endverraststellung gebracht worden sein
und es sollte trotzdem möglich sein, diese vollständig zu
verschwenken, kann dies durch die weitere Bewegung
des Kontaktträgers 7 in den Prüfstecker 9 hinein erfolgen.
In diesem Fall wird somit nicht nur der korrekte Prüfweg

bei weiterer Bewegung gemessen, sondern auch die
Verriegelungslasche 8 in ihre endgültige ordnungs- und
bestimmungsgemäße Stellung an dem Kontaktträger 7
verbracht.
[0031] Neben der Messung der Länge der Prüfwege
zum Beispiel nur beim Zusammenstecken des Kontakt-
trägers 7 mit dem Prüfstecker 9 (und ggf. auch bei dem
Auseinanderziehen) können alternativ oder ergänzend
auch die Kräfte gemessen werden, die zum Beispiel auf
den Prüfstecker 9 wirken, wenn der Kontaktträger 7 dort
eingesteckt wird. Aus den gemessenen Prüfwegen
und/oder den gemessenen Prüfkräften kann durch ent-
sprechenden Soll-Ist-Vergleich mit korrekten hinterleg-
ten Prüfwegen und/oder Prüfkräften die korrekte oder
fehlerhafte Lage der Verriegelungslasche 8 in Bezug auf
den Kontaktträger 7 ermittelt werden. In Abhängigkeit
davon kann der Kontaktträger 7 als fehlerfrei für den wei-
teren Handlingsprozess freigegeben oder im Fehlerfalle
ausgemustert werden.
[0032] Mit anderen Worten: Die Steckverbindung be-
steht aus einem Kontaktträger (auch Buchsengehäuse
genannt) und einem Außengehäuse (auch Schutzkragen
genannt). Zwischen Kontaktträger und Außengehäuse
kann, muss aber nicht eine Dichtung vorgesehen sein.
Auch eine Zusatzverriegelung (CPA genannt) kann,
muss aber nicht vorhanden sein.
[0033] Die nicht dargestellten Kontaktpartner, die in
den Kontaktträger eingesetzt werden, werden mittels ge-
eigneter Mittel (zum Beispiel einer Lasche am Kontakt-
partner) in der Kontaktkammer eingesetzt und primär-
verriegelt. Zusätzlich ist eine Sekundärverriegelung er-
forderlich, die mittels einer Sekundärverriegelungsla-
sche realisiert ist, die sich über einen Teil oder alle Kon-
taktpartner quer erstreckt.
[0034] Es ist wichtig, dass die Kontaktpartner in ihren
jeweiligen Kontaktkammern nicht nur primärverriegelt,
sondern auch sekundärverriegelt werden. Dafür ist es
erforderlich, dass die Sekundärverriegelungslasche von
einer ersten (geöffneten) Stellung in eine Endverraststel-
lung gebracht wird.
[0035] Dies erfolgt dadurch, dass in die Steckverbin-
dung eine Gegensteckverbindung oder eine Prüfeinrich-
tung eingesteckt wird, die bewirkt, dass bei dem Ein-
steckvorgang die Sekundärverriegelungslasche in ihre
Endverriegelungsposition gebracht wird, falls dies nicht
schon vorher erfolgt ist. Damit wird sichergestellt, dass
entweder die Sekundärverriegelungslasche ordnungs-
gemäß schon vor dem Einstecken der Gegensteckver-
bindung oder der Prüfeinrichtung geschlossen wurde, so
dass das Einstecken der Gegensteckverbindung oder
der Prüfeinrichtung wirkungslos bleibt. Sollte jedoch die
Sekundärverriegelungslasche nicht oder nicht vollstän-
dig betätigt worden sein, wird diese nunmehr durch das
Einstecken der Gegensteckverbindung oder der Prüfein-
richtung in ihre Endverraststellung gebracht, um auf je-
den Fall die Sekundärverriegelung zu gewährleisten.
[0036] Steckverbindung mit einem Kontaktträger mit
mindestens einer Kontaktkammer, in die ein Kontaktpart-
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ner eingesetzt ist, wobei der Kontaktpartner primärver-
riegelt ist, wobei eine Sekundärverriegelungslasche vor-
gesehen ist, mit der der Kontaktpartner sekundärverrie-
gelt werden kann, wobei für den Fall, dass die Sekun-
därverriegelungslasche nicht schon vorher von einer ers-
ten Stellung in ihre Endverraststellung gebracht worden
ist, eine Gegensteckverbindung oder eine Prüfeinrich-
tung die Sekundärverriegelungslasche in ihre Endver-
raststellung bewegt.

Bezugszeichenliste

[0037]

1. Steckverbinder
2. Kabel
3. Außengehäuse
4. Zusatzverriegelung
5. Schutzkragen
6. Dichtung
7. Kontaktträger
8. Verriegelungslasche
9. Prüfstecker
10. Sockel
11. Umlaufender Kragen
12. Führungssteg
13. Prüfstift
14. Quersteg

Patentansprüche

1. Steckverbinder (1) für eine Steckverbindung, auf-
weisend einen Kontaktträger (7) mit zumindest einer
einen Kontaktpartner aufnehmenden Kontaktkam-
mer, wobei der Kontaktpartner in seiner Kontakt-
kammer primärverriegelt eingesetzt ist, wobei eine
Verriegelungslasche (8) mit ihrem Befestigungsen-
de verschwenkbar an dem Kontaktträger (7) ange-
ordnet ist und für den zumindest einen Kontaktpart-
ner eine Sekundärverriegelung bildet, wenn dieser
in seiner Kontaktkammer primärverriegelt einge-
setzt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
riegelungslasche (8) an ihrem dem Befestigungsen-
de abgewandten Ende einen zusammen mit dem
Kontaktträger (7) die Sekundärverriegelung bilden-
den Quersteg (14) aufweist, wobei ein Prüfstecker
(9) vorgesehen ist, der mit dem Steckverbinder (1)
und gegebenenfalls mit der Verriegelungslasche (8)
in Wirkverbindung bringbar ist.

2. Steckverbinder (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Prüfstecker (9) einen So-
ckel (10) und einen davon ausgehenden und abste-
henden umlaufenden Kragen (11) aufweist.

3. Steckverbinder (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Prüfstecker (9)

zumindest einen mit dem Kontaktträger (7) und/oder
mit der Verriegelungslasche (8) zusammenwirken-
den Führungssteg (12) aufweist.

4. Steckverbinder (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Prüfstecker (9)
zumindest einen mit dem zumindest einen Kontakt-
partner zusammenwirkenden Prüfstift (13) aufweist.

5. Steckverbinder (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steckverbinder (1) ein Außengehäuse (3) aufweist,
wobei der Kontaktträger (7) innerhalb des Außenge-
häuses (3) eingesetzt ist.

6. Steckverbinder (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Außengehäuse
(3) und dem Kontaktträger (7) eine Dichtung (6) in-
nerhalb des Außengehäuses (3) eingesetzt ist.

7. Verfahren zum Prüfen eines Steckverbinders (1) für
eine Steckverbindung, aufweisend einen Kontakt-
träger (7) mit zumindest einer einen Kontaktpartner
aufnehmenden Kontaktkammer, wobei der Kontakt-
partner in seiner Kontaktkammer primärverriegelt
eingesetzt ist, wobei eine Verriegelungslasche (8)
mit ihrem Befestigungsende verschwenkbar an dem
Kontaktträger (7) angeordnet ist und für den zumin-
dest einen Kontaktpartner eine Sekundärverriege-
lung bildet, wenn dieser in seiner Kontaktkammer
primärverriegelt eingesetzt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungslasche (8) an ih-
rem dem Befestigungsende abgewandten Ende ei-
nen zusammen mit dem Kontaktträger (7) die Se-
kundärverriegelung bildenden Quersteg (14) auf-
weist, wobei ein Prüfstecker (9) mit dem Steckver-
binder (1) und gegebenenfalls mit der Verriege-
lungslasche (8) in Wirkverbindung gebracht und mit-
tels des Prüfsteckers (9) erfasst wird, ob sich die
Verriegelungslasche (8) in ihrer bestimmungsgemä-
ßen die Sekundärverriegelung bewirkenden Positi-
on befindet oder nicht.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Prüfstecker (9) die Verriege-
lungslasche (8) betätigt, wenn sie sich nicht in ihrer
bestimmungsgemäßen die Sekundärverriegelung
bewirkenden Position befindet.
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